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Energieeinsparverordnung 2007: 
ZVDH-Infoschrift zu den Neue-
rungen erscheint in Kürze 
 
Köln, den 17.08.07 
 
Am 26. Juli wurde die neue Energieein-
sparverordnung im Bundesgesetzblatt ver-
öffentlicht, die zum 1. Oktober 2007 in 
Kraft tritt. Das Herzstück der neuen  EnEV 
ist der Energieausweis für Gebäude im 
Bestand. Der Ausweis wird ab dem 1. Juli 
2008 für Bestandsgebäude bei Verkauf, 
Vermietung, Verpachtung o.ä. zur Pflicht 
und muss den potenziellen Käufern oder 
Mietern zugänglich gemacht werden. Je 
nach Alter des Gebäudes und Anzahl der 
Wohnungen ist ein Energiebedarfsausweis 
oder ein Energieverbrauchsausweis not-
wendig.  
 
Für Neubauten und wesentliche Umbauten 
ist der Energieausweis bereits seit 2002 
Pflicht. Die Einführung des Energieaus-
weises für den Gebäudebestand erfolgt 
stufenweise: 

• Ab dem 1. Juli 2008 müssen Ener-
gieausweise für Wohngebäude aus-
gestellt werden, die vor 1965 ge-
baut worden sind; in der Über-
gangsfrist bis zum 1. Oktober 2008 
besteht bei Wohngebäuden jeder 
Größe Wahlfreiheit zwischen 
Verbrauchs- und Bedarfsausweis 

• Ab dem 1. Oktober 2008 darf für 
Wohngebäude mit weniger als fünf 
Wohnungen und Bauantrag vor 
dem 1. November 1977 ausschließ-
lich ein Bedarfsausweis ausgestellt 
werden, es sei denn das Gebäude 
wurde zu einem späteren Zeitpunkt 
derart saniert, das es das Anforde-

rungsniveau der Wärmeschutzver-
ordnung von 1977 erfüllt. Bei grö-
ßeren Wohngebäuden besteht wei-
terhin die Wahlfreiheit 

• Ab dem 1. Januar 2009 gilt die 
Ausweispflicht für Wohngebäude, 
die nach 1965 fertig gestellt worden 
sind; die Wahlfreiheit zwischen den 
beiden Ausweisvarianten besteht 
nur für Wohngebäude mit mehr als 
vier Wohneinheiten; bei Wohnge-
bäuden mit weniger als 5 Wohnun-
gen kann nur frei gewählt werden, 
wenn der Ausweis vor dem 1. Ok-
tober 2008 ausgestellt wird 

• Ab dem 1. Juli 2009 gilt die Aus-
weispflicht für Nichtwohngebäude; 
zwischen Energieverbrauchsaus-
weis oder Energiebedarfsausweis 
kann frei gewählt werden 

 
Der Energieausweis hat eine Gültigkeits-
dauer von 10 Jahren. Baudenkmäler sind 
von der Ausweispflicht ausgenommen. 
 
Im Vergleich zu dem ersten Entwurf der 
Energieeinsparverordnung wurde die Liste 
der ausstellungsberechtigten Personen er-
heblich erweitert. So dürfen diejenigen 
Dachdecker, die eine Weiterbildung absol-
viert haben, die die Anforderungen nach 
Anlage 11 der EnEV erfüllt, Energieaus-
weise für Wohngebäude im Bestand aus-
stellen.  
 
Der ZVDH wird in Kürze eine Informati-
onsschrift in Ergänzung zu der Schriften-
reihe Band 6 „Die Energieeinsparverord-
nung“ herausgeben, in der die wichtigsten 
Informationen zu den Neuerungen der  
EnEV 2007 kompakt dargestellt werden. 
 


